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Zur Wirksamkeit einer Vereinbarung, die den Schuldner 
bei Wahl der Zahlungsmittel „Sofortüberweisung11 oder 
„PayPal“ zur Zahlung eines Entgelts verpflichtet, wenn 
das Entgelt allein für die Nutzung dieser Zahlungsmittel 
vereinbart wird
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Zur Beachtlichkeit einer im Vollstreckbarerklärungsver
fahren vom Antragsteller hinsichtlich einer vom Antrags - 
gegner geltend gem achten Aufrechnungsforderung mög
licherweise verspätet erhobenen Schiedseinrede, wenn 
der A ntragsgegner davon absieht, sich im Verfahren vor 
dem O berlandesgericht auf die Verspätung zu berufen

Zur Frage, ob auch dann die Rechtshandlung mit dem 
Zeitpunkt der Antragstellung auf Eintragung einer Vor
merkung als vorgenommen gilt, wenn damit lediglich ein 
künftiger, auf einem unentgeltlichen Grundgeschäft b e 
ruhender Auflassungsanspruch gesichert w erden soll; zur 
Vorsatzanfechtung, wenn der Schuldner dem anderen 
Teil eine Sicherung oder Befriedigung früher als vier 
Jahre vor der Anfechtung mit dem dem anderen Teil b e 
kannten Gläubigerbenachteiligungsvorsatz gewährt hat

894

898

Keine A nwendung der §§ 921 ff. BGB bei dinglicher Re- 903 
gelung der Rechte an einer Grenzeinrichtung


